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Beso::iiIuss

609 Vollz 10109

In der Strafvollzugssache

des Harrn I Silli
z.Zt. Justizvollzugsanstalt Fllhlsbüttel, Haus 11,
Suhrenkamp 92, 22335 Hamburg, . . .

gegen

die Justizvollzugsanstalt Fuhlsb.ü~el,.....
diese vertreten durch den Anstaltsleiter, :
Suhrenkamp 92, 22335 Hamtiurg; ", :

l

-Antragsteller.

-Antragsgegnerln

beschließt das Landgericht Hamburg, Große Strafkammer 9 als StrafvOllstreckungs
kammer; durch

..
den Richter ain LandgerichtSti'uth

am 04.03.2009:

1. Die Antragsgegnerin wird verpflichtet; die am 12. Januar 2009 gegen den
Aolragsteller verhängte Disziplinarmaßnahme von 3 Wochen Arrest bis
zum Absl:hluss des Hauptsacheverfahrens auszusetzen.

2. Die Staatskasse trägt die Kosten des Verfahrens und die notwendigen
Auslagen des Antragstellers.

.. , .

3. Der Gegenstand5w.rt~'Rt·a;"'1:000.-Euro fes~esetzt.
'..

Gründe:



I.

Der Antragsteller Ist Strafgefangener der Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel, Hamburg.
Am Samstag, den 10. Januar 2009, wurde bei einer Revision seines Haftraumes in
Haus 11 In einer Kühlbox unter:Lebensmitteln 8,2 g Heroingemenge entdeckt. Noch
am gleichen Tage wurde der Antragsteller daraufhin gemäß § 75 HmbStVollzG in ei
nen Haftraum lm'Arrestkeller von Haus I verbracht. wo er unter Arrestbedingungen
inhaftiert blieb. Am 12. Januar 2009 wurde nach Anhörung des Antragstellers wegen
des Heroinfundes ein disziplinarischer Arrest von 3 Wochen verhängt. Zum soforti
gen Vollzug des Arrestes wurde die Unterbringung im Arrestkeller von Haus I fortge
setzt. Mit Schriftsatz' seines VerteidigerS vom 29. 'Januar' 2009 begehrt der Antrag
steller. den Arrest bis 'zum Ende'des Hauptsacheverfahrens auszusetzen. Die Ant-,
ragsgegnerln hat den Vollzug sm 30. Januar 2009 "bis auf weiteres" ausgesetzt. Die
Parteien 'streiten, ob die Unterbringung gemäß § 15 HmbStVollzG auf den Arrest an-
zurechnen ist. '

, ,

Der Antragsteller trägt vor, die 2'Tage Unterbringung gemäß-§ 75 HmbStVollzG am
10. und 11. Januar 2009 müssten auf den drelwöchigen Arrest angerechnet werden,
da sie unter Arrestbedingungen stattgefunden hätten. Für die Arrestberechnung kön
ne es nicht auf die unterschiedlichen Rechtsgrundlagen dieser Haft ankommen. Er
verweist in dem Zusammenhang auf die Regelung über die Anrechnung der Unter
suchungshaft auf Freiheitsstrafe in § 51 5tGB. Der Arrest sei deshalb am 30. Januar
2009 verbüßt gewesen.' .' " '" ": " ',,' - ", -,' ,

. ",',. ", "

Der Antragsteller beantragt;. . , .
..' ' ..

.. -

die am 12. Januar 2009 dUrC,h die stellvertretende' TeIlanstaltsleIterIn S I
I verhängte', Disziplinarmaßnahme (3' Wochen Arrest im Keller des

Hauses I) wird ab dern' 31. januar 2009 b'is zum Abschluss des Hauptsache-
verfahrens auszusetzen:' ' " ',,' ", , : '

- ...

",:' " ..", ... ,:
Die Antragsgegnerin beantragt,

den Antrag auf Aussetzung des Vollzuges kostenpflichtig zurückzuweisen.
• ' '.' • • ." • ", I 0':' • • • • '. • '.

Sie trägt vor, der Antragstell~rliabe de.n Arrest erst am'12. Januar 2009 aflgetreten,
ohne Aussetzung der Maßnahme wäre:am 2. Februar Arrestverbüßung eingetreten.
Von den drei Wochen Arrest seien 'am 30.,Jahuar 1~ Tage'verbüßt gewesen. Die Un
terbringung am 10. und 11. Jariuar:sei aufgrurid: des Drogenfuhdes und der sich dar
aus ergebenden Gefahren gemäß § 75 'HmbSIVollzG' eifolQt. '1;Ine Anrechnung auf
den Arrest scheide aus,' da es sich um zwei unterschiedliche Anordnungsgrundlagen
und Unterbringungsarten handele.

11.

Der Antrag auf Erlass einer einstWeiligen Anordnung ist zulässig., Die ~uf Hinweis des
Gerichts vom 20. Februar'2009' mit Schriftsatz vom 26.' Februar 2009 abgegebene. .' .
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ErledlgungserklärLing des Arit~agsteners ~t~ht~iT1er'geriChtlich~nEntscheidung nicht
entgegen, da tatsächlich keine Erledfgung' eingetreten ist, wie:'sich aus der Erklärung
der Antragsgegnerln Im Schriftsatz v~m 25. Februar 2009 ergibt, sie setze den Arrest
nur bis zu einer Entscheidung des Gerichts im Eilverfahren aus. Auf den Widerruf der
Erledigungserklärung mit Schriftsatz des Antragstellers vom 3. März 2009 kommt es
deshalb nicht an.

,.".

Der Antrag auf Erlass einer einstWeiligen Ariordnüng ist 'auch in der Sache begrün·
det. Der Vollzug einer. Maßn~hme ist g~äß.§ 114,.Abs, 2StVollzG auszusetzen,
wenn die Gefahr besteht, dass ohne eine Eilentscheidling die Verwirklichung eines
Rechts des Antragstellers vereitelt oder wesentlich:erscnwert wird-und ein höher zu
bewertendes Interesse an dem sofortigen:Vollzug. der Maßn~hl1le nicht entgegens
teht. Bei der Abwägung von AU!'l.setzuogs-·und Vollzugsinteresse spielen die Erfolgs
aussichten in einem künftigen Hauptsacheverfahren eine .lrJaßgebliche Rolle. Bel der
im Rahmen des Eilverfahrens gebotenen summarischen Prüfung der Sach- und
Rechtslage besteht hier die überwiegende Wahrscheinlichkeit, dass der Antragsteller
mit seiner Auffassung,. dass die 2 Tage Unterbringung gemäß § 75 HmbStVollzG auf
den Arrest anzurechnen sind, im Hauptsa9heverfahren obsiegen wird.

Zwar enthält das Hamburgische. Strafyol!zugl!gesetz keine Regelung betreffend die
Anrechnung von FreiheitsentzIehungen .anderer.Art auf den ·disziplinarischen Arrest.
Jedoch entnimmt das Gericht den §§ 51 StGB, 450; 45Qa StPO, 39, 39a StVolistrO
den allgemeinen Recht5gedClnken•. da55.·Freilieit~·entziehungen anderer Art auf einen
disziplinarischen Arrest anzurechnen s.ind; wenn sie'aus Anlass der Pflichtverletzung
erfolgen; für die die· Dlsziplinarriuißnahme verhängt worden ist. Dies hat zumindest
dann zu gelten, wenn die anderweitige Freiheitsentziehung, wie hier die gesonderte
Unterbringung des Antragste!lets'Qlilmäß§75 HmbSt'lollzG am 10. und 11. Januar
2009, unter Arrestbedingurigel'1'sti:ittfhidet. Das öffentliche Interesse an der sofortigen
Fortsetzung des ArrestvQllzuges $tehf se1rier vorläufig!!n AuSsetzung bis zum Ende

.des Hauptsachevelfahrens vorliegend. nicht" eirtgegeh, weil der Antragsteller wegen
des Heroinfundes in· seinem Haftraum be·reitsvom10. bis··30. Januar 2009, also in
sgesamt drei Wochen, 'unter Arr~st~edirigüngen inh~ftrert war.' . '.

. . .' : ," : .. " ... ' .

. . . 111.

Die Entscheidung ergeht ohne mündliche.. verhandlung d~l'ch Beschluss, § 115
StVollzG. Die Antragsgegnerin wurde vor der Entscheidung gehört. Die Entscheidung
über die Kosten folgt aus § 121 Aps. 2 StVollz G..Die Festse!Z~ng des Streitwertes
beruht auf §§ 52 Alls. 1, 60 ·GK.G. Im'-Hinblipk darauf, dass der.Antragsteller nur eine
vorläufige Entscheidung über ~ie Höhe detDiSZiplinarmar,.nahmellegehrt hat, hat
das Gericht den Regelstreitwert'auf 1.000,';" Euro herabgesetzt. Die Entscheidung ist
nicht anfeChtbar, § .114 Abs. 2.Siltz 3StVollzG.' .

,", .

'. ·Stru.th




